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AAnnllaaggee  44    

SSttääddtteebbaauulliicchheerr  VVeerrttrraagg 
 

Zwischen 

 
der Gemeinde Gerdau, vertreten durch den Bürgermeister Herrn Stefan Kleuker, 

nachstehend „Gemeinde“ genannt 
 

und 
 

der Bohlsener Mühle GmbH & Co. KG, vertreten durch den Geschäftsführenden 
Gesellschafter Volker Krause, 

nachstehend „Vorhabenträger“ genannt 
 

 
 

zur Sicherung und Durchführung von Maßnahmen zum Artenschutz (CEF, 
Monitoring, Nachsteuerung) sowie von naturschutz-rechtlichen 

Ersatzmaßnahmen zur Aufwertung des Landschaftsbildes im Zusammenhang 
mit den geplanten Eingriffen durch die Aufstellung des Bebauungsplanes 

Bohlsener Mühle 
 

 
 

§ 1 Gegenstand des Vertrages 

Die Gemeinde Gerdau beabsichtigt einen Bebauungsplan aufzustellen, um den Fortbestand 
und die Erweiterung der Fa. Bohlsener Mühle am Neuen Weg im OT Bohlsen sicherzustellen. 
Durch den Bebauungsplan erhält der Vorhabenträger in einem ca. 7 ha großen Sondergebiet 
erhebliche Baurechte für eine langfristige Betriebsentwicklung.  
Zur Unterbringung von neuen Silo- und Mühlengebäuden sind in Teilbereichen Bauhöhen von 
bis zu 28 m (+ ausnahmsweise bis zu 5 m Überschreitung für technische Aufbauten) 
vorgesehen. Die dadurch verursachten Eingriffe in das Landschaftsbild sind erheblich. Sie 
sollen durch Gehölzpflanzungen im Plangebiet des Bebauungsplanes sowie durch 
ergänzende Ersatzmaßnahmen außerhalb des Plangebietes ersatzweise ausgeglichen 
werden. Um diese über das Plangebiet hinaus reichende Maßnahmen rechtlich und finanziell 
abzusichern ist dieser städtebauliche Vertrag zwischen der Gemeinde und dem 
Vorhabenträger notwendig (Rechtsgrundlage § 1a  und § 11 BauGB).    
Für die im Plangebiet vorgesehenen Gehölzpflanzungen ist die Gemeinde an einer 
frühzeitigen Realisierung interessiert, denn die geplanten Gehölzpflanzungen benötigen Zeit, 
um eine landschaftsbildwirksame Abschirmung und Eingrünung zu bewirken. Aus diesem 
Grund werden die im Plangebiet festgesetzten Gehölzpflanzungen  in den Durchführungs-
vertrag einbezogen.  
Um den vorsorglichen Schutz der von der Planung betroffenen Offenlandarten hinreichend 
sicherzustellen, sind in diesem städtebaulichen Vertrag auch die geplanten Maßnahmen zum 
Artenschutz (CEF/Monitoring/Nachsteuerung) vertraglich abzusichern.  

 
 

 

§ 2 Vertragsgebiet  

Das Vertragsgebiet umfasst folgende Flächen (siehe Vertragsanlage 1 und 2): 
 
1. Teilflächen auf den Flurstücken 89/3, 88/2, 88/3 und 88/4 (jeweils Flur 1, Gemarkung 

Bohlsen) die im Bebauungsplangebiet als Grünflächen Schutzpflanzung Nord und West 
ausgewiesen sind; 

2. Straßenseitenraum der Straßenparzelle 315/145, Flur 1, Gemarkung Bohlsen („Neuer 
Weg“) innerhalb des Bebauungsplangebietes; 

3. Straßenseitenraum der Wegeparzellen 143/1, Flur 1, Gemarkung Bohlsen und 81/42, Flur 
3, Gemarkung Bohlsen (“Alt-Hansener Weg“) , 

4. Straßenseitenraum der Wegeparzelle 44, Flur 3, Gemarkung Bohlsen (“Am Böddenstedter 
Wege“) angrenzend an die Bohrschlammdeponie, 

5. Straßenseitenraum der Wegeparzelle 76, Flur 1 Gemarkung Holthusen II (südlich von 
Holthusen II). 
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§ 3 Pflanzmaßnahmen zur Aufwertung des Landschaftsbildes  

Der Vorhabenträger verpflichtet sich zur Durchführung folgender Maßnahmen auf eigene 
Kosten: 

 
a) Grünflächen Schutzpflanzung  im Bebauungsplangebiet:  
 Innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten privaten Grünflächen mit den 

Zweckbestimmungen Schutzpflanzung Nord und Schutzpflanzung West (siehe Anlage 1) hat 
der Vorhabenträger spätestens 1 Jahr nach Vollzug der ersten Hochbaumaßnahme auf der 
Erweiterungsfläche die Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen entsprechend der Bebauungsplanfestsetzung Nr. 7.2 anzulegen und auf 
Dauer fachgerecht zu unterhalten. 

 
b) Obstbaumpflanzungen im Neuen Weg:  

Innerhalb der öffentlichen Straßenverkehrsfläche des Neuen Weges hat der Vorhabenträger - 
in Absprache mit der Gemeinde  –  mind. 12 Obstbäume regionaltypischer Sorten in der 
Qualität Hochstamm, 3 mal verpflanzt, Stammumfang 10-12 cm, zu pflanzen. Die Pflanzung 
ist spätestens 1 Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes durchzuführen. Für die 
angepflanzten Gehölze ist eine fachgerechte einjährige Fertigstellungs- und zweijährige 
Entwicklungspflege einschließlich ausreichender Wässerung sicherzustellen. Verbiss- und 
Wurzelschutz ist vorzusehen. Nach Ablauf der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege bleibt 
der Vorhabenträger für die fachgerechte Pflege und dauerhafte Erhaltung der Obstbäume im 
Neuen Weg zuständig. Im Falle eines Abganges sind die Bäume gleichartig zu ersetzen.  

 
c) Baumpflanzungen in öffentlichen Wegeparzellen außerhalb des Plangebietes 

Im Straßenseitenraum der Wegeparzellen 143/1 und 81/42 („Alt-Hansener Weg“) 
sind - in Absprache mit der Gemeinde  –  mind. 18 standortgerechte, heimische Laubbäume 
oder Obstbäume regionaltypischer Sorten in der Qualität: Hochstamm, 3 mal verpflanzt, 
Stammumfang: 10-12 cm, in vorhandene Baumlücken zu pflanzen. Die Pflanzung ist 
spätestens 1 Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes durchzuführen. Für die 
angepflanzten Gehölze ist eine fachgerechte einjährige Fertigstellungs- und zweijährige 
Entwicklungspflege einschließlich ausreichender Wässerung sicherzustellen. Verbiss- und 
Wurzelschutz ist vorzusehen. Nach Ablauf der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege ist die 
Gemeinde für die fachgerechte Pflege und dauerhafte Erhaltung der Bäume außerhalb des 
Plangebietes zuständig. Im Falle eines Abganges sind die Bäume gleichartig zu ersetzen.  

 
d) Heckenpflanzung an der ehemaligen Bohrschlammdeponie 

Im Straßenseitenraum der Wegeparzelle 144/1 (“Am Böddenstedter Wege“) ist - in Absprache 
mit der Gemeinde  –  an der Grenze zur ehemaligen Bohrschlammdeponie  eine einreihige 
Baum-Strauchhecke aus standortgerechten, heimische Gehölzen im Pflanzabstand von 1-2 m 
zu pflanzen. Die Pflanzung ist spätestens 1 Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes 
durchzuführen. Für die angepflanzten Gehölze ist eine fachgerechte Fertigstellungs- und 
Entwicklungspflege einschließlich ausreichender Wässerung sicherzustellen. Die 
Gehölzpflanzung ist fachgerecht vor Wildverbiss zu schützen. Nach Ablauf der 
Fertigstellungs- und Entwicklungspflege ist die Gemeinde für die dauerhafte Erhaltung und 
fachgerechte Pflege der Hecke zuständig. Im Falle eines Abganges ist die Hecke gleichartig 
zu ersetzen.  

 
e) Heckenpflanzung südlich von Holthusen im letzten Abschnitt der Wegeparzelle 76  

Im Seitenraum der Wegeparzelle 76, Flur 1, Gemarkung Holthusen II (südlich von Holthusen 
II) ist  - in Absprache mit der Gemeinde  –  innerhalb eines nach Osten abknickenden 
Wegeabschnittes  eine ca. 120m lange Hecke aus standortgerechten, heimische Gehölzen, 
zu pflanzen, wobei vorwiegend Weißdorn (Crataegus monogyna /Crataegus laevigata) im 
Pflanzabstand von 1,5-2 m zu verwendet ist.  
Die Pflanzung ist spätestens 1 Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes durchzuführen. 
Für die angepflanzten Gehölze ist eine fachgerechte Fertigstellungs- und Entwicklungspflege 
einschließlich ausreichender Wässerung sicherzustellen. Die Gehölzpflanzung ist fachgerecht 
vor Wildverbiss zu schützen. Nach Ablauf der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege ist die 
Gemeinde für die dauerhafte Erhaltung und fachgerechte Pflege der Hecke zuständig. Im 
Falle eines Abganges ist die Hecke gleichartig zu ersetzen.  
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§ 4 Vereinbarung von Maßnahmen zur Sicherstellung der Belange des besonderen 
Artenschutzes für die von der Planung betroffenen Offenlandarten 

a) CEF-Maßnahmen im Böhrenweg / Herrichtung der Artenschutzfläche 
Um den vorsorglichen Schutz der von der Planung betroffenen Offenlandarten zu 
gewährleisten, sind in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde - vor der Errichtung 
von Hochbauten auf der auf den Flurstücken 88/2, 88/3 und 88/4 (Erweiterungsfläche) –  

1. die in der textlichen Festsetzung Nr. 7.1 festgesetzten CEF-Maßnahmen im Böhrenweg 
durch die Gemeinde Gerdau und  

2. die sonstigen in der textlichen Festsetzung Nr. 7.1 festgesetzten Regelungen zur 
Artenschutzfläche (entsprechend des Baufortschritts) durch den Vorhabenträger 
umzusetzen.  

Die Artenschutzfläche ist auf Dauer fachgerecht für die genannten Zielarten zu unterhalten.  
 
b) Monitoringmaßnahme – gutachterliche Überprüfung  der Wirksamkeit 

Die Gemeinde wird durch eine nachträgliche Begutachtung (Monitoring) überprüfen, ob die 
Besiedelung der Artenschutzfläche durch die Zielarten tatsächlich erfolgt ist. Eine 
Überprüfung der Wirksamkeit erscheint allerdings erst geboten, wenn relevante 
Verdrängungseffekte durch sehr hohe Bauten (z.B. Mühlengebäude) oder nah an die 
südliche Baugrenze heranrückende Bauten (z.B. Frischebäckerei) zum Tragen kommen.  

Durch eine vier- bis fünfmalige Begehung der Artenschutzfläche zwischen Ende März und 
Mitte Juni ist der Nachweis der Besiedlung durch die Zielarten Feldlerche und 
Wiesenschafstelze durch einen Fachmann zu erbringen. Nach den allgemeinen Regeln der 
Revierkartierung (Südbeck et al. 2005) ist bei zweimaligem Nachweis von revieranzeigendem 
Verhalten (Gesang, Revierkämpfe, intensives Warnen, Futter oder Nistmaterial tragen) auf 
kleinem Raum innerhalb der artspezifischen Wertungsgrenzen (Feldlerche Ende März bis 
Ende Mai, Wiesenschafstelze Mitte April bis Mitte Juni) von einem besetzten Revier 
auszugehen. 
Von der Feldlerche sind zwei Reviere, von der Wiesenschafstelze 1 Revier nachzuweisen 
und auf einer Karte zu dokumentieren. Dabei ist der genaue Brutstandort nebensächlich. 
Dieser wird in der Regel bei entsprechenden Erfassungen zur Vermeidung von Störungen 
nicht gesucht. Nestfunde gelingen meist nur zufällig. 
 
c) Maßnahmen zur Nachsteuerung 
Sollte der unter b) aufgeführte Nachweis nicht gelingen, hat der Vorhabenträger als 
Eingriffsverursacher  weitere Monitoringmaßnahmen oder Maßnahmen zum dauerhaften 
Schutz der betroffenen Offenlandarten mit einem Fachgutachter und der unteren 
Naturschutzbehörde abzustimmen und die dafür anfallenden Kosten für die Gewährleistung 
der Belange des besonderen Artenschutzes für die betroffenen Offenlandarten zu tragen.  

 

 

§ 5 Haftungsausschluss 

a) Aus diesem Vertrag entsteht der Gemeinde keine Verpflichtung zur Aufstellung eines 
Bebauungsplans. Eine Haftung der Gemeinde für etwaige Aufwendungen des 
Vorhabenträgers, die dieser im Hinblick auf die Aufstellung der Satzung tätigt, ist 
ausgeschlossen. 

 
b) Für den Fall der Aufhebung der Satzung können Ansprüche gegen die Gemeinde nicht 

geltend gemacht werden. Dies gilt auch für den Fall, dass im Nachhinein eine Verletzung 
von Rechtsvorschriften geltend gemacht wird oder sich im Verlauf eines gerichtlichen 
Streitverfahrens die Nichtigkeit des Bebauungsplans heraus stellt. 
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§ 6 Vertragsänderungen, Unwirksamkeit von Vertragsbestimmungen 

a) Vertragsänderungen oder -ergänzungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der 
Schriftform. Nebenabreden bestehen nicht. Der Vertrag ist zweifach ausgefertigt. Die 
Gemeinde und der Vorhabenträger erhalten je eine Ausfertigung. 

 
b) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen 

Regelungen dieses Vertrages nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, unwirksame 
Bestimmungen durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck des Vertrages rechtlich 
entsprechen. 
 

§ 7 Rechtsnachfolger 

Der Vorhabenträger hat bei einer Weiterübertragung des Grundstücks den neuen Eigentümer 
in sämtliche Verpflichtungen aus diesem Vertrag eintreten zu lassen und ihn zu verpflichten, 
auch jeden weiteren Rechtsnachfolger in gleicher Weise zu binden. 

 

 
§ 8 Wirksamwerden 

Der Vertrag wird wirksam, wenn die Satzung über den Bebauungsplan in Kraft tritt. 
 
 

Gerdau, .………….. 
 
 
 
 

…………………………  …………………………………… 
   Gemeinde Gerdau,    Bohlsener Mühle GmbH & Co. KG 

   der Bürgermeister  Geschäftsführender Gesellschafter 
Volker Krause  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Vertragsanlage 1:  Bebauungsplan „ Bohlsener Mühle, Planzeichnung verkleinert,  Stand Aug. 2017 
Vertragsanlage 2:  Bebauungsplan „ Bohlsener Mühle, Auszug aus den textlichen Festsetzungen,   
   Stand Aug. 2017 
Vertragsanlage 3:  Übersichtplan über die geplanten Maßnahmen zur Aufwertung des Landschaftsbildes 
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Vertragsanlage 1:  Bebauungsplan „ Bohlsener Mühle, Planzeichnung verkleinert,  Stand Aug. 2017 
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Vertragsanlage 2: Bebauungsplan „ Bohlsener Mühle, Auszug aus den textlichen Festsetzungen,   
Stand Aug. 2017 
 

   

 
7.1.  Grünfläche Artenschutzfläche 
Die Grünfläche Artenschutzfläche dient der Schaffung und Erhaltung einer vielfältigen Offenbiotopstruktur zum Schutz 
und zu Entwicklung von streng geschützten Brutvogelarten im Plangebiet (Haubenlerche, Feldlerche, 
Wiesenschafstelze). Innerhalb der Artenschutzfläche sind Ruderalfluren, halbruderale Gras- und Staudenfluren, Heiden- 
und Magerrasenbiotope sowie Gesteins- und Offenbiotope zu entwickeln. Ein humusreicher Oberbodenauftrag ist nicht 
zulässig. Das Aufbringen von mineralischen Bodenbestandteilen und Steinen zur Gestaltung einer vielfältigen 
Offenbiotopstruktur und zur Abmagerung des Bodens ist gestattet. Gehölze sind nur in geringer Zahl zur gezielten 
Gestaltung vorgesehen. Um offene Bodenbereiche zu erhalten sind alle zwei bis drei Jahre etwa 10 - 20 % des 
Oberbodens abschnittsweise durch geeignete Methoden (fräsen, grubbern, eggen) offen zu legen. Die 
Bodenbearbeitung hat zwischen September und März zu erfolgen. Die Anwendung von Pestiziden und Düngern ist nicht 
gestattet. Die Maßnahmen zur Erstbegrünung sowie die weiteren Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die speziell auf 
die o.g. Arten auszurichten sind und eine Beseitigung von aufwachsenden Gehölzen beinhalten, sind mit der unteren 
Naturschutzbehörde abzustimmen.  
Innerhalb der Wegeparzelle 146/1 gewährleistet die Gemeinde, dass die Wegeseitenräume im Bereich der 
Artenschutzfläche - vor der Errichtung von Hochbauten auf den Flurstücken 88/2, 88/3 und 88/4 (Erweiterungsfläche) -  
von Gehölzen freigestellt und entsprechend der Lebensraumansprüche von Offenlandarten (Feldlerche, 
Wiesenschafstelze) als naturnahe Ruderalflur fachgerecht entwickelt und unterhalten werden (CEF-Maßnahme). Die 
Durchfahrtsfunktion des Stichweges soll durch Beschilderung oder Steine unterbunden werden. Der unbefestigte 
Feldweg darf nur noch für die Bewirtschaftung der drei anliegenden Ackerparzellen befahren werden. Im Bereich des 
unbefestigten Feldweges  ist die Fahrspur an den Nordrand der Wegeparzelle zu verlegen. Die Abgrenzung der nicht zu 
befahrenden breiten Seitenrandstreifen hat durch Eichenpfähle oder Steine zu erfolgen. Sofern die Naturschutzbehörde 
im Rahmen eines Monitorings keine anderen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen vorschlägt, sind die extensiven 
Wegesäume durch eine Mahd im Spätsommer extensiv zu unterhalten.      
  
 

7.2.  Grünflächen Schutzpflanzung  
Die Grünflächen Schutzpflanzung Nord und Schutzpflanzung West dienen der Randeingrünung des Plangebietes und 
dem Landschaftsschutz. Innerhalb der Flächen ist auf ganzer Länge eine naturnahe Baum-Strauch-Hecke aus 
heimischen, standortgerechten Gehölzen der nebenstehenden Artenliste fachgerecht zu entwickeln und auf Dauer zu 
erhalten. Großbäume sollen einen Anteil von mind. 10-15% der anzupflanzenden Gehölze betragen und sind den 
mittleren und inneren Reihen vorbehalten. Die Pflanzqualität hat mindestens den in der Artenliste festgelegten 
Pflanzqualitäten zu entsprechen. Ein wirksamer Schutz vor Wildverbiss wird für die Entwicklungsphase empfohlen. 

 Innerhalb der Grünfläche Schutzpflanzung West ist ein mindestens achtreihiger Gehölzstreifen im Pflanzraster von 
ca. 1,5 - 2 m anzulegen mit einem mind. 3 m breiten, vorgelagertem Krautsaum an der Westseite. 

 Innerhalb der Grünfläche Schutzpflanzung Nord ist ein mindestens neunreihiger Gehölzstreifen im Pflanzraster von 
1,5 - 2 m anzulegen mit einem mind. 5 m breiten, vorgelagertem Krautsaum an der Nordseite. Die Vorkehrungen 
zum Leitungsschutz (gem. T.F. Nr. 6.) sind zu beachten.  

Die Krautsäume sind der Sukzession zu überlassen, wobei eine jährliche Mahd zwischen August und März erforderlich 
ist. Innerhalb der Pflanzfläche ist eine Mahd des Gras- und Krautaufwuchses in den ersten 3 Jahren nach Gründung 
des Bestandes bei Bedarf vorzunehmen. 
 
 
7.6.  Begleitgrün innerhalb des Neuen Weges 
In der Straßenparzelle des Neuen Weges sind die vorhandenen Heckenstrukturen zu erhalten und bei Abgang zu 
ersetzen. Zusätzlich sind im Straßenseitenraum des Neuen Weges mind. 12 Obstbäume, mit mind. 10-12 cm 
Stammumfang, fachgerecht zu pflanzen, zu erhalten und im Falle eines Abganges zu ersetzen. Die Vorkehrungen zum 

Leitungsschutz (gem. T.F. Nr. 6.) sind zu beachten.                      
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Vertragsanlage 3: Übersichtplan über die geplanten Maßnahmen zur Aufwertung des Landschaftsbildes 
  

Obstbaumpflanzung im 
Alt-Hansener Weg 

Anlage der  Schutzpflanzungen 
an der Erweiterungsfläche 

Obstbaumpflanzung 
im Neuen Weg 
Neuen Weg 

Heckenpflanzung an der 
Bohrschlammdeponie 

Heckenpflanzung (Weißdorn ) 
südl. Holthusen II   
benö 


